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kostspieligere Arten wie Verkartung erreichen könnten, dass, mit
dem Verband der Familienforscher gesprochen, damit doch schweize-
risches Kulturgut auswandern würde und wir schliesslich die Leid-
tragenden wären dadurch, dass wir der an sich so sehr erwünschten
Filme verlustig gingen.

Schaffhausen (Hr. Dr. Frauenfelder):
Betreffend die genealogische Anfrage der "Kirche von

Jesus Christus der Heiligen der letzten Tage" müssen wir Ihnen
einen negativen Bescheid zukommen lassen. Unsere Gründe beruhen
weniger auf rechtlichen oder ideellen Erwägungen, sondern beziehen
sich in erster Linie auf die zeitliche Beanspruchung, Es ist uns
im gegenwärtigen Moment einfach nicht möglich, ein so weitschich-
tiges Material bereit zu stellen, da einerseits diese Abteilung
noch nicht geordnet ist, wir andererseits durch andere Arbeiten
stark in Anspruch genommen sind.

Appenzell I.Rh. (Hr. Ratschreiber Dr. Ebneter):
Wir haben Ihr Schreiben vom 6, Mai 1949 betr. das

Filmen schweizerischer Archivbestände durch die Genealogische
Gesellschaft von Salt Lake City, Utah, USA, an die Standeskommis-
sion weitergeleitet, Diese hat in der Sitzung vom 13, Mai 1949
beschlossen, es wäre der genannten Gesellschaft die Bewilligung
zur Filmaufnahme unserer Archive nicht zu erteilen, falls sie
ein solches Gesuch stellen würde.

Chur, Bischöfl. Archiv (Hr, Battaglia):
Ich billige voll und ganz die im Zirkular vom 26. Jan.

1949 durch den Verband schweizerischer Familienforscher vorge-
brachten Bedenken und Einwände gegen die Gestattung einer solchen
Verfilmung.

Das bischöfliche Ordinariat Chur werde ich über diese
Angelegenheit verständigen, mit dem Vorschlag, an die katholischen
Pfarrämter des Bistums Chur eine bezügliche Verordnung ergehen
zu lassen.

Thurgau (Hr. Dr. Meyer):
Ein Gesuch ist bis heute nicht im Thurgau eingegangen.

Sicher ist jedoch, dass im Thurgau von den staatlichen Instanzen
keine Erlaubnis für die Integralphotographie der Kirchenbücher
gegeben wird. Nach wie vor ist es möglich, einzelne Stellen und
Seiten aus Kirchenbüchern zu photographièrent doch ist hievon
die gewünschte vollständige Kopierung grundsätzlich verschieden.
Im einen Falle wünscht der Erwerber ein Abbild eines Eintrages
zum Nachweis der Echtheit, im anderen aber soll eine vollständige
Kopie des Kirchenbuches zur beliebigen Benützung an der Stelle des
Originals hergestellt werden. Eine solche vollständige Kopierung


	Appenzell I.Rh.

